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Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

 

Unterhaching 

 

ISIN: DE000A2TR919 

WKN: A2TR91 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: S6P042024oHV 

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

 

Hiermit werden die Aktionäre der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. 

KGaA zu der am 

 

Donnerstag, den 18. April 2024, 11:00 Uhr (MESZ), 

 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. 

 

Die Hauptversammlung findet im  

 

Sportpark Unterhaching, 

Am Sportpark 9, 

82008 Unterhaching 

 

statt. 

 

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses zum 30. Juni 

2023 der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, des 

Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023 sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 sowie Beschlussfassung 

über die Feststellung des Jahresabschlusses der Spielvereinigung 

Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2023 

 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin 

aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG erfolgt die 

Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Jahresabschluss der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

zum 30. Juni 2023 in der vorgelegten Fassung, der einen Bilanzverlust in Höhe 

von EUR 14.802.951,00 ausweist, festzustellen.  
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Die zu TOP 1 vorgelegten Unterlagen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter  

 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung 

 

zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022/2023  

 

Aufsichtsrat und persönlich haftende Gesellschafterin schlagen vor, der persönlich 

haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu 

erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für 

das Geschäftsjahr 2022/2023  

 

Aufsichtsrat und persönlich haftende Gesellschafterin schlagen vor, den 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu 

erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2023/2024 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 

 

Dr. Kleeberg & Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Augustenstrasse 10 

80333 München 

 

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu wählen. 

 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigtes 

Kapital 2019/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit 

möglichem Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende 

Satzungsänderung 

 

 

Das von der Hauptversammlung vom 03. Mai 2019 beschlossene Genehmigte 

Kapital 2019/II wurde teilweise bis auf EUR 1.392.185,00 ausgenutzt. Um der 

Gesellschaft eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, soll mit dem 

nachfolgenden Beschlussvorschlag das Genehmigte Kapital 2019/II aufgehoben 

und ein neues genehmigtes Kapital 2024 in Höhe von 50 % des Grundkapitals 

geschaffen werden.  
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Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, 

wie folgt zu beschließen: 

 

a) Die in § 5 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Ermächtigung der 

persönlich haftenden Gesellschafterin, das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2024 einmalig oder 

mehrfach um bis zu insgesamt EUR 1.392.185,00 durch Ausgabe von bis zu 

1.392.185 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/II) wird mit 

Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des unter den nachfolgenden Ziffern 

beschlossenen neuen genehmigten Kapitals 2024 aufgehoben. 

 

b) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 17. April 2029 das Grundkapital der Gesellschaft 

einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 2.003.959,00 durch 

Ausgabe von bis zu 2.003.959 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). 

Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das 

gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass 

die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 

1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Die persönlich 

haftende Gesellschafterin wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 

 

- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung 

der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der 

Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von 

anderen Assets oder Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 20 % des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 

beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der 

Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
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Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend dem Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung 

aus genehmigtem Kapital jeweils anzupassen. 

 

c) § 5 Abs. 3 der Satzung wird entsprechend dem vorstehenden Beschluss wie 

folgt neu gefasst: 

 

„3. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. April 2029 das Grundkapital 

der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 

2.003.959,00 durch Ausgabe von bis zu 2.003.959 neuen, auf den 

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Dabei ist den Aktionären 

grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche 

Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die 

neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 

Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, 

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 

 

- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die 

Gewährung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 

Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von anderen 

Assets oder Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 20 % des 

Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser 

Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund 

anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 

berücksichtigen; 

 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der 

Gesellschaft ausgegebenen Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 

Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
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Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat 

ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang 

der Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 

jeweils anzupassen." 

 

Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 203 Abs. 2 Satz 

2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des 

Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 5 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat zu Tagesordnungspunkt 5 einen 

schriftlichen Bericht über die Gründe für den möglichen Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, welcher von der 

Einberufung der Hauptversammlung an über  

 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung 

 

zugänglich ist. Der Bericht wird auch während der Hauptversammlung zugänglich 

sein. 

 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 

03. Mai 2019 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen mit möglichem Ausschluss des 

Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 und die 

entsprechende Satzungsänderung sowie über die Erteilung einer neuen 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen Bedingten 

Kapitals 2024 und die entsprechende Satzungsänderung 

 

Die unter Tagesordnungspunkt 1 von der Hauptversammlung vom 03. Mai 2019 

beschlossene Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2024 einmalig oder mehrmalig auf 

den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Ge-

samtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,00 (nachstehend gemeinsam 

„Schuldverschreibungen“) mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben 

und den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf 

neue Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

bis zu insgesamt EUR 1.500.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. 

Optionsanleihebedingungen zu gewähren, soll aufgehoben werden. 

 

Das bedingte Kapital 2019/I soll aufgehoben werden. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, 

wie folgt zu beschließen: 

 

a) Die unter Tagesordnungspunkt 1 von der Hauptversammlung vom 03. Mai 

2019 beschlossene Ermächtigung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2024 

einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder 
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Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 

20.000.000,00 (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) mit 

einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern der 

Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der 

Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 

insgesamt EUR 1.500.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. 

Optionsanleihebedingungen zu gewähren, wird aufgehoben. 

 

b) Das bedingte Kapital 2019/I wird aufgehoben. 

 

c) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 17. April 2029 einmalig oder mehrmalig auf den 

Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,00 (nachstehend 

gemeinsam „Schuldverschreibungen“) mit einer Laufzeit von längstens 20 

Jahren zu begeben und den Inhabern der Schuldverschreibungen 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt EUR 2.003.959,00 

nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu 

gewähren. Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmalig, 

insgesamt oder in Teilen sowie auch gleichzeitig in verschiedenen Tranchen 

begeben werden. 

 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 

Schuldverschreibungen zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in einer 

Weise eingeräumt werden, dass die Schuldverschreibungen von einem oder 

mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die persönlich haftende 

Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auf die 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht auf Aktien der 

Gesellschaft ganz oder teilweise auszuschließen, 

 

- sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben 

werden und so ausgestattet sind, dass ihr Ausgabepreis ihren nach 

anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 

theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet; dies gilt 

jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei begründeten 

Options- und/oder Wandlungsrechte und -pflichten auszugebenden 

Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 

zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf 

den Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim 

Gebrauchmachen dieser Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des 

Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 
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- um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der 

Gesellschaft zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in 

dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser 

Rechte zustünden; 

 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die 

Inhaber der Wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre 

Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 

Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Der 

anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien 

darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen. 

Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages einer 

Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch 

Division des unter dem Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 

Wandelschuldverschreibung durch den festgelegten Wandlungspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das 

Umtauschverhältnis variabel und der Wandlungspreis innerhalb einer 

festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des 

Aktienkurses während der Laufzeit oder während eines bestimmten 

Zeitraums innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis 

kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 

kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann 

vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 

ausgeglichen werden. 

 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen wird bzw. werden 

jeder Optionsschuldverschreibung eine oder mehrere Optionsschein(e) 

beigefügt, der bzw. die den Inhaber nach näherer Maßgabe der von der 

persönlich haftenden Gesellschafterin festzulegenden Optionsbedingungen 

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigt bzw. berechtigen. Der 

anteilige Betrag am Grundkapital der je Optionsschuldverschreibung zu 

beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der 

Optionsschuldverschreibungen nicht übersteigen.  

 

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine 

Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt 

begründen. Schließlich können die Schuldverschreibungsbedingungen 

vorsehen, dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung die 

Gesellschaft dem Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der 

Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Ferner können 

die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen festlegen, dass im Falle 

der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft 

gewährt werden können.  
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Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft (Bezugspreis) muss auch bei einem variablen 

Umtauschverhältnis/ Wandlungspreis entweder (a) mindestens 80 % des 

durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft im 

XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen 

unmittelbar vor dem Tag der Beschlussfassung durch die persönlich 

haftende Gesellschafterin über die Begebung der Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen oder (b) mindestens 80 % des 

durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft im 

XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Tage, an denen 

die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit 

Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, 

entsprechen. §§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

 

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässerungen 

des wirtschaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte 

eintreten und dafür keine Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt 

werden, werden die Wandlungs- oder Optionsrechte – unbeschadet des 

geringsten Ausgabebetrags gemäß § 9 Abs. 1 AktG – wertwahrend 

angepasst, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend 

geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals der je 

Schuldverschreibung zu beziehenden auf den Namen lautenden Stückaktien 

den Nennbetrag pro Schuldverschreibung nicht überschreiten.  

 

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann nach 

näherer Bestimmung der Bedingungen der Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibungen auch die Zahlung eines entsprechenden 

Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei Ausübung des Options- bzw. 

Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht 

vorgesehen werden. Die Schuldverschreibungsbedingungen können 

darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer 

außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der 

Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflichten vorsehen. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 

der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, insbesondere 

Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. 

Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, festzusetzen. 

 

b) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 2.003.959,00 durch 

Ausgabe von bis zu 2.003.959 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 

der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung 

begeben werden. Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
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durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 18. April 2024 von der Gesellschaft bis zum 

17. April 2029 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht 

Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere 

Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 

von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von 

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Die persönlich haftende 

Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals 

anzupassen. 

 

c) § 5 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„4. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.003.959,00 

durch Ausgabe von bis zu 2.003.959 neuen, auf den Namen lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der 

Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

18. April 2024 von der Gesellschaft bis zum 17. April 2029 begeben 

werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen oder 

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt 

werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung 

eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 

Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 

entstehen, am Gewinn teil. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals 

anzupassen.“ 

 

Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 221 Abs. 4 AktG 

i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts zu 

Tagesordnungspunkt 6 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat zu Tagesordnungspunkt 6 einen 

schriftlichen Bericht über die Gründe für den möglichen Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, welcher von der 

Einberufung der Hauptversammlung an über  

 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung 
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zugänglich ist. Der Bericht wird auch während der Hauptversammlung zugänglich 

sein. 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum 

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie Beschlussfassung über 

eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit 

der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie der Möglichkeit 

der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals und 

Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 

 

Die bisherige Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien läuft am 30. April 2024 aus 

und soll daher aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu 

beschließen wie folgt: 

 

a) Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 03. Mai 2019 erteilte 

Ermächtigung der Gesellschaft bis zum Ablauf des 30. April 2024 eigene 

Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben, wird mit 

Wirkung zum Zeit-punkt des Wirksamwerdens des neuen 

Ermächtigungsbeschlusses unter Ziff. b) ff. aufgehoben 

 

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu 

erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von eigenen Aktien mit 

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von bis zu 10 % beschränkt. 

Auf die hiernach erworbenen Aktien dürfen zusammen mit eigenen Aktien, 

die sich bereits im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 

a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 

Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 

einmal oder mehrmals, durch die Gesellschaft oder für ihre Rechnung durch 

Dritte ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 17. April 2029. Sie 

kann auch durch Konzernunternehmen oder durch Dritte ausgeübt werden, 

die für Rechnung der Gesellschaft oder eines Konzernunternehmens 

handeln. 

 

c) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der 

Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

 

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der 

Münchener Wertpapierbörse während der letzten drei 

Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien ermittelten 

durchschnittlichen Schlusskurs für Aktien gleicher Ausstattung um 

nicht mehr als 10 % über- und nicht mehr als 10 % unterschreiten. 

 

bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre 

der Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne 
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Erwerbsnebenkosten) den an der Münchener Wertpapierbörse 

während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Tag der 

Veröffentlichung des Angebots ermittelten durchschnittlichen 

Schlusskurs für Aktien gleicher Ausstattung um nicht mehr als 10 % 

über- und nicht mehr als 10 % unterschreiten. Das Kaufangebot kann 

weitere Bedingungen vorsehen. Das Volumen des Angebots kann 

begrenzt werden. Sofern die Gesamtzahl der von den Aktionären zum 

Erwerb angebotenen Aktien dieses Volumen überschreitet, erfolgt die 

Annahme im Verhältnis der zum Erwerb angebotenen Aktien. Eine 

bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum 

Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach 

kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer 

Bruchteile von Aktien kann vorgesehen werden. Ein etwaiges 

weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit 

ausgeschlossen. 

 

d) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworben werden oder aufgrund früherer Ermächtigungen erworben wurden, 

neben der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre oder der 

Veräußerung über die Börse 

 

aa) Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim 

Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

Unternehmensteilen sowie beim Erwerb von Forderungen gegen die 

Gesellschaft als Gegenleistung anzubieten; 

 

bb) an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft 

an Dritte abgegeben werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum 

Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreiten. Beim 

Gebrauchmachen dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des 

Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

cc) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 

weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung 

führt zur Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch im 

vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung 

des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am 

Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung 

kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. 

 

Vorstehende Ermächtigungen betreffend die Verwendung der erworbenen 

eigenen Aktien können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln 

oder gemeinsam ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf 

erworbene eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien 

gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. aa) und bb) verwendet 

werden. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird die 
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Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener 

Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden 

Betrag des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien 

gezahlt wurde, jeweils unterrichten. 

 

d) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. 

 

Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des 

Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 7 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat zu Tagesordnungspunkt 7 einen 

schriftlichen Bericht über die Gründe für den möglichen Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, welcher von der 

Einberufung der Hauptversammlung an über  

 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung 

 

zugänglich ist. Der Bericht wird auch während der Hauptversammlung zugänglich 

sein. 

 

8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung 

virtueller Hauptversammlungen  

 

Durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von 

Aktiengesellschaften und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und 

restrukturierungsrechtlicher Vorschriften (BGBl. I 2022, S. 1166) vom 20. Juli 2022 

ist unter anderem § 118a neu in das Aktiengesetz eingefügt worden, der nun die 

Durchführung einer Hauptversammlung in virtueller Form ermöglicht. Die 

persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass 

diese Form einer Hauptversammlung auch in Zukunft möglich sein soll. Hierfür soll 

eine entsprechende Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin in die 

Satzung der Gesellschaft aufgenommen werden. Wie auch bei einer physischen 

Hauptversammlung soll die persönlich haftende Gesellschafterin die Einzelheiten 

zur Einberufung und Durchführung der virtuellen Hauptversammlung bestimmen 

können. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen daher vor, 

Absatz 3 von § 14 der Satzung („Hauptversammlung“) wie folgt neu zu fassen: 

 

„3.  Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft, 

an einem deutschen Börsenplatz oder an einem anderen von der 

persönlich haftenden Gesellschafterin zu bestimmenden Ort in 

Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. Die persönlich 

haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, für bis zum Ablauf des 

17. April 2029 stattfindende Hauptversammlungen vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
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Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, 

sind die hierfür vorgesehenen rechtlichen Voraussetzungen einzuhalten.“ 

 

9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung 

der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen im 

Wege der Bild- und Tonübertragung 

 

Grundsätzlich nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats persönlich an der 

Hauptversammlung teil. Nach § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG kann die Satzung jedoch 

bestimmte Fälle vorsehen, in denen eine Teilnahme von Mitgliedern des 

Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

erfolgen darf. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung des Geschäfts- und 

Rechtsverkehrs soll von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, um den 

Aufsichtsratsmitgliedern in bestimmten Fällen in Abstimmung mit dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden eine Teilnahme an den Hauptversammlungen der 

Gesellschaft im Wege der Bild- und Tonübertragung von einem anderen Ort als 

dem Versammlungsort zu ermöglichen. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu 

beschließen wie folgt: 

 

„§ 16 der Satzung („Hauptversammlung“) wird um folgenden neuen Absatz 5 

ergänzt: 

 

„5. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- 

und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund 

rechtlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen, ihres Aufenthalts im 

Ausland, ihres notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder 

aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am 

Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich 

wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort 

der Hauptversammlung abgehalten wird.“ 

 

 

 

Allgemeines: 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 

§ 15 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der 

Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich 

rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer 
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Sprache anmelden. Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft unter 

der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 

 

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 633 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

 

 

bis spätestens 11. April 2024 (MESZ 24:00 Uhr) zugegangen sein. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister 

eingetragen ist. Für das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Anzahl 

der einem Aktionär in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist demgemäß 

der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. 

Aus abwicklungstechnischen Gründen werden jedoch am Tag der Hauptversammlung 

und in den letzten sechs Tagen vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. vom 

12. April 2024, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 18. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), 

Löschungen und Eintragungen im Aktienregister nicht vorgenommen (sog. 

Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag 

der Hauptversammlung dem Stand am Ende des Anmeldeschlusstages, dem 

11. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ). Durch den Umschreibestopp ist der Handel der 

Aktien nicht eingeschränkt. 

 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater sowie diesen gemäß 

§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen 

nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur auf-

grund einer Ermächtigung ausüben. Näheres hierzu regelt § 135 AktG. 

 

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden Eintrittskarten für die 

Hauptversammlung übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. 

 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind 

eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 

Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.  
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Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in 

§ 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung 

bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu 

bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der 

Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 

muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 

über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden, dass 

der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der 

Einlasskontrolle vorweist. Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der 

Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die 

Bestellung eines Bevollmächtigten soll diese aus organisatorischen Gründen bis 

17. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) bei nachfolgender Anschrift, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse eingehen:  

 

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 

E-Mail: spvggunterhaching@linkmarketservices.eu 

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet 

sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen 

fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Ein Vollmachtsformular steht auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung zum 

Download zur Verfügung. 

 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder 

mehrere von diesen zurückweisen.  

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

 

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, 

die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern bereits vor der 

Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich anmelden und den 

Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Zusammen mit der Eintrittskarte erhalten sie 

weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- 

und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Dieses steht auch 

unter 

 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung 
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zum Download zur Verfügung. Soweit die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen 

für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der 

Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und 

Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

 

Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr 

Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollten aus organisatorischen Gründen 

spätestens bis zum 17. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), bei den Stimmrechtsvertretern 

der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) unter 

 

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

E-Mail: spvggunterhaching@linkmarketservices.eu 

 

eingehen. Die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt als Widerruf bereits 

erteilter Weisungen. 

 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 

Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des 

Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

 

Angabe der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 

Abs. 1 AktG  

 

Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 

beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der 

Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind 

dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also der 24. März 2024, 

24:00 Uhr (MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht 

berücksichtigt. Das Verlangen ist schriftlich an die persönlich haftende Gesellschafterin 

der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA zu richten. Wir bitten, 

folgende Adresse zu verwenden: 

 

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

- Persönlich haftende Gesellschafterin – 
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Am Sportpark 9 

82008 Unterhaching 

Deutschland 

 

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 AktG nachzuweisen, 

dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber 

der erforderlichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung der 

persönlich haftenden Gesellschafterin über den Antrag halten werden. 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach 

Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 

Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem 

unter der Internetadresse 

 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung 

 

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den 

Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die 

Gegenanträge von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 

Tage vor der Versammlung, d.h. spätestens bis zum 03. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), 

an folgende Adresse zu richten: 

 

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89/889690666 

E-Mail: gegenantraege@linkmarketservices.eu 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht. 

 

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende 

Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der 

Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter 

 

https://www.spvggunterhaching.de/boerse/investoren/#uhg-hauptversammlung 

 

veröffentlichen.  

 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche Vorschläge 

müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG 
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genannten Gründen braucht die persönlich haftende Gesellschafterin einen 

Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der 

Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen 

Aufsichtsratsmitglieder oder Abschlussprüfer enthält und bei vorgeschlagenen 

Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten beigefügt sind. Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 

sollen beigefügt werden. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nur dann berücksichtigt, wenn sie während 

der Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 

Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen 

Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die 

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

 

Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA verarbeitet als 

"Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten 

der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, 

Aktiennummer, Nummer der Eintrittskarte und die Erteilung etwaiger 

Stimmrechtsvollmachten) auf Grundlage der in Deutschland geltenden 

Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung 

ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und einen 

rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der 

Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die Spielvereinigung Unterhaching Fußball 

GmbH & Co. KGaA diese Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen 

Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr Depot führende Bank diese 

personenbezogenen Daten an die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. 

KGaA. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 

Aktionärsvertreter ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend 

erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe c DS-GVO i.V.m. §§ 123, 129, 135 AktG. 

 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Spielvereinigung 

Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA verschiedene Dienstleister und Berater. Diese 

erhalten nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen 

Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten 

ausschließlich nach Weisung der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. 

KGaA. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften den Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt 

(z.B. Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). 
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Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist 

oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle 

gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. 

Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, 

haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen 

sowie ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und 

etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten einzulegen. 

 

Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden 

Kontaktdaten der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA geltend 

machen: 

 

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

Am Sportpark 9 

82008 Unterhaching 

Telefax: +49 (0)89 615 591 688 

Email: info@spvggunterhaching.de 

 

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 

 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Spielvereinigung Unterhaching Fußball 

GmbH & Co. KGaA ist wie folgt erreichbar: 

 

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA 

Am Sportpark 9 

82008 Unterhaching 

Telefax: +49 (0)89 615 591 688 

Email: info@spvggunterhaching.de 

 

 

 

Unterhaching, im März 2024 

 

 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 


